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RATHAUS BIBERBACH – so erreichen Sie uns

Geschäftsstunden im Rathaus
Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag keine Geschäftsstunden
Donnerstag von 8.00 bis 12.00 und 14.30 bis 18.00 Uhr
Telefon 08271/8018-0
Bürgerbüro und Standesamt	 8018-12 oder 13
Bauamt				    8018-14
Steueramt			   8018-15
Kasse				    8018-16
Telefax 08271/8018-40
Wasserversorgung Störung/Rohrbruch 0172/182 92 92
Störung Entwässerungssystem Fa. BSB5 Herr van Hemert 	
0174/205 28 23
e-mail Adressen:
Allgem. Anfragen o. Mitteilg.: rathaus@biberbach.de
Bauangelegenh.: bauamt@biberbach.de
Bürgerbüro, Amtsblatt: buergerbuero@biberbach.de
Gebühren, Steuern, Abfall: steueramt@biberbach.de
Koordinationsstelle: k-stelle-biberbach@augsburg-asb.de
Jugendbeauftragte: jugendbeauftragte@biberbach.de
Seniorenbeauftragte: seniorenbeauftragte@biberbach.de
Behindertenbeauftragte: behindertenbeauftragte@biberbach.de
Koordinationsstelle 08271 / 4281110

Herausgeber des amtlichen Teils: 
Markt Biberbach, Rathausplatz 1, 86485 Biberbach
Telefon: 08271/8018-0
Telefax: 08271/8018-40 
E-Mail: info@biberbach.de

Im Internet unter: www.biberbach.de
www.vital-dahoim.de

	Aus der Gemeinderatssitzung vom 
09.12.2025
Digitales Rathaus
- Aktualisierung des Internetauftritts, Einführung einer App-Anwen-
dung, Installation einer digitalen Anzeigetafel 

Information der Firma KIGG, Augsburg

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Guffler von der Firma 
KIGG GmbH in Augsburg. 
Dieser stellte anhand einer Präsentation die geplante Aktualisierung der 
Homepage mit Entwicklung einer Progressive-Webanwendung (Web-
App) als Informationsmedium für die Bürgerinnen und Bürger dar. 
Zudem ist die Installation einer digitalen Anzeigetafel vor dem Rathaus 
vorgesehen, um alle amtlichen Nachrichten und Bekanntmachungen 
auch zeitgleich dort zu veröffentlichen.
Anhand einer Kostenaufstellung wird dem Gemeinderat durch den 
Vorsitzenden erörtert, dass die Kosten und der Aufwand des Amtsblatts 
unverhältnismäßig zu den Einnahmen der Amtsblattgebühren stehen. 
Im Jahr 2024 schlugen Gesamtausgaben i. H. v. 45.253,04 € zu Buche, 
weshalb das Amtsblatt in der bisherigen Form für die Zukunft nicht 
weitergeführt werden kann. 
Als Übergangslösung ist die Bereitstellung einer Printversion des 
Amtsblattes zur Abholung an den Bürgerhäusern in den Ortsteilen 
vorgesehen. 

Beschluss zur Aktualisierung der Homepage mit Einführung einer 
Progressive-Webanwendung (Web-App) als Informationsmedium für 
die Bürgerinnen und Bürger

Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Aktualisierung der Homepage mit Ein-
führung einer Progressive-Webanwendung (Web-App) als zusätzliches 
Informationsmedium für die Bürgerinnen und Bürger zu. 
Abstimmungsergebnis: 14 : 0

Beschluss zur Installation einer digitalen Anzeigetafel vor dem Rathaus

Beschluss
Der Gemeinderat beabsichtigt die Installation einer digitalen Anzei-
getafel als Veröffentlichungsmedium vor dem Rathaus des Marktes 
Biberbach. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung Angebote 
einzuholen, um die Kosten zu ermitteln. 
Abstimmungsergebnis: 6 : 8

Beschluss zur Einstellung des Amtsblattes in bisheriger Form

Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Einstellung des Amtsblattes in der 
bisherigen Form und Anzahl im Zuge der Einführung der digitalen 

Veröffentlichungsmedien zu. Die Einstellung erfolgt in Abhängigkeit 
der Umsetzung der neuen Informationsplattformen, frühestens jedoch 
zum 01.05.2026 und mit der Bereitstellung einer Übergangslösung. 
Abstimmungsergebnis: 14 : 0

Beschluss zur Bereitstellung einer Printversion des Amtsblattes in 
einer Übergangsphase

Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung einer Printversion des 
Amtsblattes im Rahmen einer Übergangslösung, in einem 14-tägigen 
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Turnus, zur Auslage vor den Bürgerhäusern in allen Ortsteilen, zu. 
Die Reduzierung der Printversion in der Übergangsphase beginnt mit 
der vollumfänglichen Umsetzung der Maßnahmen zur beschlossenen 
digitalen Information der Bürgerinnen und Bürger. Der Gemeinderat 
soll jährlich über die Weiterführung der reduzierten Printversion 
entscheiden.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
(ohne GR`in Ebert – war kurzzeitig abwesend)

Bauanträge

Neubau eines Einfamilienhauses, Garage und einem Stellplatz in Bi-
berbach, Schloßstr. 52 1/3, 86485 Biberbach OT Markt, FlNr. 100/3, 
Gemarkung Markt

Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Flächennut-
zungsplans und ist als gemischte Baufläche (Mischgebiet) nach § 34 
BauGB dargestellt.
Das Maß der baulichen Nutzung mit zwei Vollgeschossen, einer Ge-
schossflächenzahl von 0,46 und einer Grundflächenzahl von 0,51, fügt 
sich in die Umgebungsbebauung ein. 
Zwei Stellplätze sind im Bauantrag ausgewiesen. 

Beschluss
Der Gemeinderat stimmt dem Neubau eines Einfamilienhauses mit 
einer Garage und einem Stellplatz in Biberbach, Schloßstr. 52 1/3, 
86485 Biberbach OT Markt, FlNr. 100/3, Gemarkung Markt, zu. 
Abstimmungsergebnis: 14 : 0

Information zu den fehlenden angeforderten Unterlagen zum Neubau 
eines Einfamilienhauses, Schmutterstr. 4, 86485 Biberbach OT Eisen-
brechtshofen, FlNr. 57/7, Gemarkung Eisenbrechtshofen

Der Vorsitzende informiert, dass nach den Anschreiben vom 
14.07.2025, 21.10.2025 und 02.12.2025 keine angeforderten Unter-
lagen, bezüglich des Neubaus des Einfamilienhauses in der 
Schmutterstr. 4, 86485 Biberbach OT Eisenbrechtshofen, FlNr. 57/7, 
Gemarkung Eisenbrechtshofen, an die Marktgemeinde vorgelegt 
worden sind. 

4. Erschließung des Baugebietes Nr. 27 „Albertshofen Nord“

Information zum Antrag eines örtlichen Unternehmers zur Ergänzung 
der Vergaberichtlinien

Der Vorsitzende informiert über den Antrag eines örtlichen Unterneh-
mers zur Ergänzung der Vergaberichtlinien. 

Beschluss zur Ergänzung der Vergaberichtlinien für den Verkauf von 
Wohnbaugrundstücken

Die am 30.09.2025 beschlossenen Vergaberichtlinien, zur Vergabe von 
Wohngrundstücken im Baugebiet Nr. 27 „Albertshofen Nord“ wären zu 
ergänzen. Analog den Vergaberichtlinien in Bezug auf die beruflichen 
Situationen, soll auch die Unternehmereigenschaft (Haupterwerbstä-
tigkeit) bepunktet werden. 

Beschluss 
Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung der Vergaberichtlinien 
für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Nr. 27 
„Albertshofen-Nord“ in Bezug auf die Aufnahme der Bepunktung der 
Unternehmereigenschaft (Haupterwerbstätigkeit) mit zehn Punkten 
analog der beruflichen Situation zu. Der Änderungsvorschlag ist als 
Anlage Teil der Niederschrift. 
Abstimmungsergebnis: 14 : 0

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen des Mark-
tes Biberbach  (Erschließungsbeitragssatzung – EBS) - Neuerlass

Information über die Notwendigkeit des Neuerlasses der Erschlie-
ßungsbeitragssatzung

Der Vorsitzende informiert über die Notwendigkeit des Neuerlasses der 
Erschließungsbeitragssatzung. Der Markt Biberbach aktualisiert seit 
nunmehr sieben Jahren das gesamte Satzungsrecht. Das zum Teil fast 
30 Jahre alte Satzungsrecht ist auf Grund gesetzlicher Neuregelungen 
und neuer gesetzlicher Grundlagen neu aufzustellen.
Die bisherige Erschließungsbeitragssatzung aus dem Jahr 1998 basiert 
mittlerweile auf falschen Rechtsgrundlagen. Für die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen ist nun das kommunale Abgabengesetz vorrangig 
die Rechtsgrundlage und nicht das Baugesetzbuch. 
Die kommunale Rechnungsprüfung hatte auch diese Satzung zur 
Neuregelung angemahnt. 
Der dem Gemeinderat vorliegende Entwurf, hat das Muster des Baye-
rischen Gemeindetages als Grundlage. Mit Herrn Rechtsanwalt Spahn 
vom Büro Schneider und Zajontz wurden die vorliegende Fassung 
besprochen.

Beschluss über den Neuerlass der Erschließungsbeitragssatzung

Beschluss 
Der Gemeinderat stimmt der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen des Marktes Biberbach (Erschließungsbeitragssatzung-
EBS) in der Fassung vom 09.12.2025 zu. 
Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 
04.02.1998 außer Kraft.
Die Erschließungsbeitragssatzung des Marktes Biberbach ist als Anlage 
Teil der Niederschrift.
Abstimmungsergebnis: 14 : 0

Antrag auf den Erlass einer Wappensatzung des Marktes Biber-
bach

Information zum Antrag des Gemeinderats Fritz Wiblishauser auf den 
Erlass einer Wappensatzung 

Der Vorsitzende informiert zum Antrag des Gemeinderats Fritz Wib-
lishauser vom 01.12.2025 auf den Erlass einer Wappensatzung. Der 
zum Antrag beigefügte Satzungsvorschlag wurde angeblich auf der 
Basis der Musterwappensatzung des Bayerischen Gemeindetags erstellt 
und im § 5 für den Markt Biberbach angepasst. Auf Nachfrage beim 
Bayerischen Gemeindetag wurde der Satzungsvorschlag des GR Fritz 
Wiblishauser geprüft und dem Markt Biberbach mitgeteilt, dass der 
Bayerischen Gemeindetag keine Mustersatzung für die Wappennut-
zung zur Verfügung stellt. Von einer Verabschiedung dieser Satzung 
wird aus mehreren Gründen abgeraten.

Beschluss zum Erlass einer Wappensatzung des Marktes Biberbach

Beschluss 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag von GR Fritz Wiblishauser auf 
den Erlass einer Wappensatzung des Marktes Biberbach zu.
Abstimmungsergebnis: 1 : 13� (somit ist der Antrag abgelehnt)

gKU Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte
- Beitritt der Gemeinde Kutzenhausen (LKR Augsburg), Rettenbach 
(LKR Günzburg), sowie der Marktgemeinde Neuburg a.d. Kammel 
(LKR Günzburg) 

Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) 
Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte A.d.ö.R. hat in seiner Sitzung 
am 26.11.2025 die Aufnahme der Gemeinden Kutzenhausen (LKR 
Augsburg), Rettenbach (LKR Günzburg), sowie der Marktgemeinde 
Neuburg a.d. Kammel (LKR Günzburg) beschlossen. Kapazitäten für 
die Erweiterung sind vorhanden. 
Das gKU besteht derzeit aus 54 Trägerkommunen.

Neben der Beschlussfassung des Verwaltungsrats ist die zustimmende 
Beschlussfassung in den Gremien der Trägerkommunen erforderlich 
(Art. 50 KommZG). 
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Anmeldung für das KITA-Jahr 2026/2027 
Für Kindergarten, Krippe und Wiesengruppe 

Dienstag, 27.01.2026 von 14:00-16:00 Uhr 

Mittwoch, 28.01.2026 von 14:00-16:00 Uhr 

Sollten Sie an diesen Terminen verhindert sein, vereinbaren Sie bitte einen Termin 
mit der Kita-Leitung Frau Engemann (08271/2453 oder kita@biberbach.de ) bis 
spätestens 30.01.2026. 

Gern dürfen Sie Ihr Kind mitbringen. Wir freuen uns! 

 

Kommunale Forstwirtschaft
Verkauf kommunaler Waldgrundstücke
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 den Ver-
kauf von mehreren Waldgrundstücken gegen Mindestgebot an den 
Höchstbietenden beschlossen.

- FlNr. 704, Gemarkung Feigenhofen
  zu 9.001 m² zum Preis von 4,00 €/m²

- FlNr. 714, Gemarkung Feigenhofen
  zu 14.550 m² zum Preis von 4,98 €/m²

Angebote richten Sie bitte schriftlich, in einem verschlossenen Um-
schlag, bis spätestens 31.01.2026, an den Markt Biberbach -Forstwirt-
schaft-, Rathausplatz 1, 86485 Biberbach. 
Die Öffnung der abgegebenen Gebote erfolgt anschließend in nicht-
öffentlicher Marktgemeinderatssitzung. 

Beschluss
Der Marktgemeinderat Biberbach stimmt dem Beitritt der Gemein-
den Kutzenhausen (LKR Augsburg), Rettenbach (LKR Günzburg), 
sowie der Marktgemeinde Neuburg a.d. Kammel (LKR Günzburg) 
zum gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung 
Schwaben-Mitte A.d.ö.R. sowie der damit verbundenen Erhöhung des 
Stammkapitals auf 601.500,00 € (bisher 589.000,00 €) zu. 
Abstimmungsergebnis: 9 : 4 
(ohne GR Gerstmayr – war kurzzeitig abwesend)

BÜRGERSPRECHSTUNDE MIT 
ABGEORDNETEN MANUEL KNOLL 
Am Freitag, den 06. Februar 2026 lädt Manuel Knoll zur Bür-
gersprechstunde von 14.00 bis 16.00 Uhr ein. Sie findet in den 
Räumlichkeiten seines Wahlkreisbüros in Wertingen, Marktplatz 6 
statt. Alle Bürger/innen können die Gelegenheit wahrnehmen, um 
Anliegen vorzubringen und Einschätzungen mit auf den Weg zu 
geben. Eventuell vorhandener Schriftverkehr sollte zur Sprechstunde 
mitgebracht werden. Es wird um Anmeldung gebeten per Mail unter 
info@manuel-knoll.de oder unter der Telefonnummer 08272/9929977.

ABFALLWIRTSCHAFT
Bauschutt u. Gartenabfälle:	 geschlossen
Wertstoffhof:	 Samstag, von 09.30 – 11.30 Uhr

 

Kinder- und Jugendsprechstunde mit 
Landrat Martin Sailer
Landrat Martin Sailer lädt alle Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis 26 Jahre aus dem Landkreis Augsburg herzlich zur 
nächsten Kinder- und Jugendsprechstunde ein.
Termin: Mittwoch, 25. Februar 2026, 15:00–18:00 Uhr
Ort: Landratsamt Augsburg
Anmeldeschluss: 18. Februar 2026
Die Sprechstunde bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Anlie-
gen, Ideen und Fragen direkt mit dem Landrat zu besprechen – einzeln 
oder gemeinsam als Gruppe. Jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
können gerne eine erwachsene Begleitperson mitbringen.  Weitere 
Informationen und zur Anmeldung 
unter: www.landkreis-augsburg.de/kinder-und-jugendsprechstunde
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25. Februar 2026    I   15 bis 18 Uhr  
Landratsamt Augsburg  

Mach mit!
mit Landrat Martin Sailer

SPRECH-
STUNDE
für Kinder und 
Jugendliche

Wer kann mitmachen?
Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis
26 Jahre aus dem Landkreis Augsburg. Du kannst einzeln 
oder zusammen mit anderen als Gruppe mitmachen. 
Du kannst gerne eine erwachsene Begleitung 
mitbringen, wenn Du möchtest. Alle Teilnehmenden 
erhalten einen eigenen Gesprächstermin.

Was kann ich fragen oder sagen?
Alles was Dich interessiert! Du möchtest einfach wissen, 
was ein Landrat überhaupt macht? Oder Du möchtest ein 
Problem ansprechen? Du kannst auch ein tolles Projekt 
vorstellen, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam 
zu machen! 

Der Landrat ist der Leiter des Landkreises. Er vertritt den 
Landkreis nach außen und leitet das Landratsamt. Er 
interessiert sich deshalb sehr für alle Deine Fragen 
und Themen!

Wie kann ich mitmachen?
Damit die Sprechstunde gut organisiert werden kann, 
melde Dich bitte bis zum 18. Februar 2026 an bei:

Landratsamt Augsburg
Monika Seiler-Deffner
Kommunale Jugendarbeit
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg
Telefon: 0821 3102 2679
E-Mail: monika.seiler-deffner@LRA-a.bayern.de

Wo findet die Sprechstunde sta?
Nach der Anmeldung bekommst Du alle Informationen 
zur Anreise und zum Ablauf der Sprechstunde. 
Die Sprechstunde findet im Büro von Landrat 
Martin Sailer im Landratsamt Augsburg statt.
Die Teilnahme ist auch online möglich.

Anmeldung
mit QR-Code

Bildquellen: Annemarie Scirtuicchio, Julia Pietsch

Rat und Hilfe

                                                    
Um das Wissen in der Gesellschaft über das Krankheitsbild Demenz 
zu stärken, bietet die Fachstelle für Demenz und Pflege im Februar 
2026 folgende virtuelle Veranstaltung an:

„Die Pflegebegutachtung - Der Weg zum Pflegegrad“
Vortrag von Gabriele Hetz, Medizinischer Dienst Bayern
Erst wenn Menschen pflegebedürftig werden und einen Pflegegrad 
erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung. 
Doch ab wann bin ich pflegebedürftig? Wie wo und wann stelle ich den 
Antrag? Was bedeutet Pflegebegutachtung? Dieser virtuelle Vortrag 
gibt Ihnen einen Überblick, wie Sie den Antrag auf Pflegegrad stellen 
und was bei der Pflegebegutachtung passiert. Er richtet sich an alle 
am Thema Pflege Interessierten. 

Termin: 05.02.2026 um 17 Uhr, Dauer: ca. 1,5 Stunden, kostenfrei 
Wo: online (Zoom), den Link erhalten die Teilnehmer*innen nach 
Anmeldung. 
Anmeldung und Info: info@demenz-pflege-schwaben.de, 
Tel: 0831/2523-9702

Vereinsmitteilungen

Abt. Jugendfußball
SCB Jugendcup - Rückblick und Dank
Vom 9. - 11. Januar fand in der Biberbacher Turnhalle unser alljährli-
cher SCB Jugendcup statt. In den drei vollgepackten Tagen fanden elf 
Turniere statt mit insgesamt über 50 Mannschaften von der G-bis zur 
C-Jugend. Die Halle war stets gut gefüllt und die Zuschauer konnten 
spannende, faire Spiele sehen. Wir bedanken uns bei allen, die zum 

SC Biberbach



11

Gelingen dieses tollen Wochenendes beigetragen haben: Unseren en-
gagierten Trainern und Betreuern, den Helfern im Verkauf und beim 
Auf- und Abbau, unseren Schiedsrichtern, dem Nachwuchs in der 
Turnierleitung, den vielen fleißigen Händen im Hintergrund sowie bei 
Herbert Schmoll für den Zeitungsbericht - Danke!
� Eure Jugendleitung, Fabian Wüst und Tobias Merktle

Brauchtums- und 
Kameradschaftsverein Biberbach e.V. 
Jahreshauptversammlung
Erinnerung: Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung laden wir 
unsere Mitglieder sowie alle Interessierten, Freunde, Gönner und 
Förderer unseres Vereins am Sonntag, 25.01.2026 um  18:00 Uhr 
recht herzlich ins Gasthaus Magg ein.

Es ist folgende Tagesordnung geplant: 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Änderung der Vereinssatzung
4. Jahresbericht des Vorstands für das vergangene Jahr
5. Jahresprotokoll Schriftführerin
6. Kassen- und Finanzbericht des Kassiers 
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache zu den Berichten 
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Bericht des Kanoniers
11. Neuwahl Vorstandschaft
12. Fortbestand oder Auflösung des Vereins?
13. Verschiedenes (Anträge, Anregungen, Diskussion)
14. Schließung der Versammlung

Unsere Mitglieder bitten wir um Erscheinen in Uniform.

Auf Ihre/Eure zahlreiche Teilnahme freut sich
� die Vorstandschaft

 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

Freiwillige Feuerwehr Biberbach e.V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Hiermit laden wir alle Mitglieder zu unserer Jahreshauptversamm-
lung am  Freitag, den 30. Januar 2026 um 19:00 Uhr im Gasthof 
Magg ein. 
Tagesordnung: 
1) Eröffnung 
2) Bericht des Kommandanten 
    Pause – Essen 
3) Bericht der Vorstandschaft 
4) Entlastung der Vorstandschaft 
5) Ehrungen 
6) Ausblick 
7) Wünsche, Anträge, Verschiedenes
 
Für alle aktiven Mitglieder ist dies zugleich eine Dienstversammlung. 
Um Zahlreiches Erscheinen wird gebeten. 
� Die Vorstandschaft

Blasorchester Biberbach 
Einladung zur Jahreshauptversammlung  
Hiermit laden wir alle Mitglieder recht herzlich zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 11. Februar 2026 um 
19.00 Uhr in den Proberaum des Blasorchester Biberbach ein (Raiff-
eisenstr. 9, 86485 Biberbach).

Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Rückblick 2025
4. Ausblick des musikalischen Leiters
5. Kassenbericht
6. Kassenprüfung
7. Grußworte
8. Neuwahlen
9. Ehrungen
10. Wünsche und Anträge
11. Ausblick

Wünsche und Anträge müssen bis spätestens 04.02.2026 in schriftlicher 
Form in der Raiffeisenstr. 9, 86485 Biberbach eingehen.

Über eine zahlreiche Teilnahme an der Versammlung freuen wir uns!

Junge Liste Biberbach
Jahreshauptversammlung
Wir laden alle unsere Mitglieder sowie interessierte Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde ein zu unserer Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen am Montag, den 09.02.2026, um 19:00 Uhr in der 
Begegnungsstätte Biberbach. 
Die Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Bericht aus dem Vorstand, 3. 
Kassenbericht, 4. Kassenprüfbericht, 5. Entlastung der Vorstandschaft, 
6. Neuwahlen, 7. Ausblick und Sonstiges
Im Anschluss an die JHV findet ein offener Austausch mit unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten der Gemeinderatsliste statt. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!

Jagdgenossenschaft Markt
Einladung zur nichtöffentlichen Versammlung mit Jagdessen der 
Mitglieder des GJR Markt am 30.01.2026 um 19.00 Uhr im Bür-
gerhaus Markt
Tagesordnung
1) Bericht des Jagdvorstehers
2) Bericht des Kassenführers
3) Entlastung der Vorstandschaft   
4) Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung
5) Verschiedenes
� Wolfgang Fries, Jagdvorsteher
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Einladung zum Wildbretessen
Unser Jagdpächter Josef Schuster lädt alle Jagdgenossen mit Be-
gleitung zum Jagdessen am Freitag, 23.01.2026 um 19:00 Uhr beim 
Huckerwirt ein.
� Der Jagdvorsteher

Bürgergemeinschaft Biberbach e.V. 
Kaffee-Nachmittag in der Begegnungsstätte 
Am Mittwoch, den 28. Januar 2026 treffen wir uns wie gewohnt um 
14 Uhr zu unserem wöchentlichen Kaffee-Nachmittag. Diesmal wollen 
wir gemeinsam einen Film ansehen, der von einem Skiort handelt, der 
unter totalem Touristenschwund leidet, da es seit langem nicht mehr 
geschneit hat. Dem Gastwirt macht die Flaute schwer zu schaffen. 
Als überraschend die strenggläubige Schwiegermutter stirbt, soll der 
Papst die Verstorbene heiligsprechen, um so wieder Gäste anzulocken. 
Nach den Wundern, die die Verstorbene angeblich getätigt haben soll, 
kommt sogar der Papst ins Dorf. 
� Ingrid Krätschmer – stellvertr. Vorsitzende (www.bg-biberbach.de)

Bibertalliste (BTL)
Bei der Nominierungsversammlung am 2.Januar wurde Martin Wörle 
(BTL) einstimmig von allen Wahlberechtigten zum Bürgermeisterkan-
didaten der Bibertalliste (BTL) gewählt.
Wörle ist 47 Jahre, wohnhaft in Affaltern, verheiratet, hat 3 erwach-
sene Kinder und ist selbstständiger Unternehmer. Seit 12 Jahren ist 
er Mitglied des Marktgemeinderats. Dort gehört er auch dem Bau-
ausschuss an.

     OV Biberbach

Bürgermeister- und 
Gemeinderatskandidaten
Bei unserer Aufstellungsversammlung gab es folgende Ergebnisse:
Jürgen Scharrer aus Affaltern wurde als Kandidat für die Bürgermeis-
terwahl nominiert.

Als Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl 
wurden in der Reihenfolge ihrer Listenplätze nominiert

Platz

1.	 Birgit Gruber-Ipfling, Biberbach
2.	 Jürgen Scharrer, Affaltern
3.	 Birgit Einhellinger, Biberbach
4.	 Herbert Quis, Markt
5.	 Ingrid Krätschmer, Markt
6.	 Daniela Meier, Biberbach
7.	 Carina Eckert, Biberbach
8.	 Jürgen Mader, Eisenbrechtshofen
9.	 Dr. Renate Franta, Biberbach
10.	 Dr. Manfred Meyer-Burgmayer, Markt
11.	 Constanze Schwerdhöfer, Biberbach
12.	 Wolfgang Sassmann, Biberbach
13.	 Angelika Breit, Biberbach
14.	 Martin Anderer, Affaltern
15.	 Rose von Aprath, Markt
16.	 Michaela Leinweber, Biberbach

Als Ersatzkandidaten wurden von der Versammlung bestimmt

17.	 Günther Spaderna, Biberbach
18.	 Rosa-Maria Neumair, Biberbach
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Junge Liste Biberbach  
Einladung zu unseren Wahlveranstaltungen
Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein zu unseren anstehenden 
Veranstaltungen für die Kommunalwahl. Die Veranstaltungen bieten 
die Möglichkeit, unsere Kandidatinnen und Kandidaten kennenzuler-
nen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf viele 
Gäste und aktive Teilnehmer! (Genaue Infos zu Ort, Ablauf usw. folgen 
jeweils kurz vor der Veranstaltung.)

•	 Brettspielnachmittag für Groß und Klein am Fr., 30.01.26 ab 15:30 
Uhr mit Schafkopf-/Kartenabend ab 18:00 Uhr

•	 Offene Austauschrunde inkl. kurzer Jahreshauptversammlung am 
Mo., 09.02.26 um 19:00 Uhr

•	 Krimidinner zum Mitspielen (von 16-99 Jahren) am Fr., 27.02.26 
um 19:30 Uhr

Satz und Druck:
Fa. ixcopy Jochen Strehle Haldenloh C8 · 86465 Welden
Telefon 08293/7014900 
info@ixcopy.de 

Sterbebilder
Stilvoll, individuell,
eigene Bilder,
mit Bildbearbeitung  

Fa. Ixcopy
Jochen Strehle

Haldenloh C8
86465 Welden

Tel. 0 82 93 70 14 900
info@ixcopy.de

 

Kleinanzeigen- Service
für Ihre Kleinanzeige im Biberbacher Amtsblatt

Anzeigentermin:

      nächste Ausgabe (Anzeigenschluss Mittwoch 15.00 Uhr

      KW

        Bitte geben Sie hier Ihre genaue Anschrift an: 

Text: (bitte in Druckbuchstaben!)

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Bank                                                 BLZ                          

Datum                                      Unterschrift

       EUR 5,– bitte von meinem Konto abbuchen:

       EUR 5,– in Bargeld liegen bei

Sie können die Anzeige im Rathaus aufgeben oder an folgende 
Adresse senden:
Fa. ixcopy, Jochen Strehle, Haldenloh C8, 86465 Welden, 
Tel. 08293/7014900, info@ixcopy.de

Tel. für evtl. Rückfragen

Kto.-Nr.

Biberbacher Schaufenster

Sterbebilder, Drucksachen 

jeder Art, 
I
Informationen  gerne ueber 
Tel. 08293/7014900 oder info@ixcopy.de
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Familienanzeiger

Ihre Familienanzeige (1/8 Seite) im Biberbacher
Amtsblatt mit Schmuckmotiv für nur EUR 10,–

Anzeigenannahme im Rathaus

•	 Hochzeitsanzeigen

•	 Geburtstagsanzeigen

•	 Danksagungen 	
für Geburtstage	
und Trauerfälle

Inklusive Antragstellung und direkter
Abrechnung mit der Pflegekasse
Mit Bauschutt Entsorgung & Endreinigung
Umbau wird bis zu 100% gefördert 
*ab Pflegegrad 1
Kostenlose Vorort-Beratung

Kostenlose
Vorort-Beratung

???

Robert A. Hofmann 0821/20952629 Region Schwaben

LEICHT BEGEHBARE
DUSCHE in 24 Std.
wir kümmern uns um alles

4000 Euro Förderung


